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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
III/31  31/161/2012 
 

Verzicht auf Überbauentschädigung bei wärmedämmenden Maßnahmen an den 
Fassaden 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

12.06.2012 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 23 
 
 
 

I. Antrag 
Die Stadt Erlangen verzichtet auf Einnahmen aus der Überbauentschädigung dann, wenn der 
Hauseigentümer die Fassade des Gebäudes in einem durch die Stadt Erlangen oder die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) förderfähigem Umfang dämmt und dafür städtischen Grund über-
bauen muss. Der Verzicht gilt rückwirkend ab Januar 2011.  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Die Stadt Erlangen ist Mitglied im „Klimabündnis der europäischen Städte“ und hat sich mit Be-
schlüssen des Stadtrats vom 26. Mai, 27. November und 8. Dezember 2011  Ziele zur Errei-
chung einer Energiewende in Erlangen gesteckt, die über diejenigen der Bundesregierung hin-
ausgehen. Das Ziel einer drastischen Reduzierung von CO2-Emissionen setzt eine Steigerung 
der Sanierungsrate im Baubestand voraus. Hier ist die Wärmedämmung der Fassade die 
Maßnahme mit dem größten Energieeinsparpotential. Bei aktuellen Energiepreisen liegen trotz 
zinsgünstiger Kredite und Zuschüssen – auch durch die Stadt Erlangen – die Amortisationszei-
ten jenseits von 20 Jahren. Es gilt Anreize zu schaffen, die Hausbesitzer motivieren, trotz ho-
her Amortisationszeiten energiesparende Maßnahmen an ihren Gebäuden zu ergreifen. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Besonders in der Innenstadt und in den alten Ortskernen der Vororte grenzen Gebäude direkt 
an städtischen Grund, häufig zum Beispiel direkt an Fußwege. Soll die Fassade eines an öf-
fentlichen Grund grenzenden Gebäudes wärmegedämmt werden, benötigen die Hauseigentü-
merinnen und Hauseigentümer eine Genehmigung des Liegenschaftsamtes der Stadt Erlangen 
als Grundeigentümerin. Für eine förderfähige und nachhaltige Wärmedämmung müssen 16 cm 
Dämmstärke angesetzt werden. Bei einer angenommen Gebäudelänge von 10 m wären somit 
1,6 m² Grundfläche nötig.  
 
Als Grundstückseigentümerin wird die Stadt Erlangen auf privatrechtlicher Ebene in Form einer 
Überbauentschädigung durch den Hausbesitzer entschädigt. Die Kosten für die Überbauent-
schädigung richten sich nach der überbauten Fläche und den jeweiligen dort gültigen Boden-
richtwerten. In der Regel liegen die Einnahmen im Einzelfall zwischen 400 – 2.000 Euro, in der 
Summe durchschnittlich bei jährlich 1.500 – 6.000 Euro. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
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Die Stadt Erlangen verzichtet auf Einnahmen aus der Überbauentschädigung dann, wenn der 
Hauseigentümer die Fassade des Gebäudes in einem durch die Stadt Erlangen oder die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) förderfähigem Umfang dämmt und dafür städtischen Grund 
überbauen muss. Der Verzicht gilt rückwirkend ab Januar 2011. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 
12.06.2012 
 
Ergebnis/Beschluss: 
 
Die Stadt Erlangen verzichtet auf Einnahmen aus der Überbauentschädigung dann, wenn der 
Hauseigentümer die Fassade des Gebäudes in einem durch die Stadt Erlangen oder die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) förderfähigem Umfang dämmt und dafür städtischen Grund über-
bauen muss. Der Verzicht gilt rückwirkend ab Januar 2011.  
  
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Aßmus gez. Wüstner 
Vorsitzende Berichterstatterin 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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